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Die dramatische Theologiegeschichte, die ungewöhnlıch verständliéh gehalten iSt
un! doch der aut dem ENSC Raum überhaupt möglichen Gründlichkeit der Sache
nıchts verg1ıbt, zerfließt ıcht 1n die Gegensätzlichkeit der vielen genannten Ge-
stalten, edenfa Is tfür den nıcht, der schon einıge Kenntnis der jeweiligen Pro-
blematık besitzt. Vor allem das eine große Thema selbst, mMi1t seinen Läangs- un
Querverbindungen, hält Natürlich können die Reterate 7Z.s hier nıcht
nochmals reterijert werden. Leider auch nıcht 1m einzelnen seine Krıitiken, die sıch

dıe Darstellung einer jeden theologischen Leistung anschließen. S1ie sınd ualler-
meıst DOSItLV verstehend, mafßvoll, Ja verhalten, un: INa  } bekommt den Eindruck,

immer richtige und oft die entscheidenden Defizienzpunkte anviısılert.
IMeNrtrWıchtig ISt Ja, dafß das, WAas ZESAagTt wird, seine Gültigkeit hat, WECeNnN

ZESAZT werden könnte; wer kann schon alles sagen? Das große Ma{fiß Objektivität
könnte erstaunlicher erscheinen, als urchaus einen eigenen Standort
besitzt (aber kann 3983  — denn hne Standort objektiv se1ın?). Seine Sympathien
liegen nts  ı1eden bei Tillıch, sıch das auch tast DU 1n der End- un: damıiırt
Anfangsposıtion ausdrückt, die ıhm 1n seiınem Buch einräumt ber auch ıhm
gegenüber wırd Kritik b zeübt, wenn auch vorwiegend durch zıtierte
Gewährsleute, Wwı1e oftmals glücklich S50 ausführlich Barth Anfang ab-
gehandelt wird: ob nı doch, in der quaest10 facti un! der quaest10 1ur1s, seine
Bedeutung, ber die Hälfte dieses ahrhunderts hinaus, minimalisiert?
Entschiedener noch ware  S das ohl n gegenüber seiner, WenNnNn ırgen W\
dann hier spürbaren theologischen Aversion Pannenberg mıtsamt
Dıagnose, dessen Einfluß flaue bereits merklich 1b Weıtere kritische Bedenken er
INa  3 bedenke eben auch die Möglichkeit eınes solchen Buchs VOT der iımmensen
Stoffülle): Der Name Cullmanns erscheint nıcht, der VO  i Ott 1U 1n
einem Literaturhinweis des dankenswerterweise mMI1It belegenden Anmerkungen
E ausgestattetien Buchs Der Dane Regın Prenter un: der Schwede
Gustav Wıngren, Korrektiv bzw. entschiedener Kritiker des Christomonismus
Barths un beide miıt beachtenswerten Werken 1Ns Deutsche übersetzt, wer
1U sehr indirekt gestreift. Der katholische Leser wird, ü AL N: ohne leichte
Irritierung, einze Topoı un: auch Grund- und Gesamttendenzen der HEeEuCIen
un katholischen Theologie jer wıedererkennen, wobei der rühere Ent-
stehungstermin innerhalb des evangelischen Bereichs Ja nıcht zwingend aut Entleih
VO  3 seıten der katholischen Kollegen Chließen aßt. Manches lıegt ben 1n der
Luft un wird früher der spater mancherorts mehr der wenıger orıgınär ZUr

Sprache gebracht. Immerhin sollte In  -} vielleicht, un könnte nunmehr Ja auch
reier, 1m wıssenschaftlichen Betrieb mehr zıtıeren. Das Buch dokumentiert eiıne

lebendige Vielfalt un: auch ıne 1Ur dem fast halt- un schrankenlos Streif-
zugen AUSS!  wärmenden menschlichen Geıist mögliche Widersprüchlichkeit theolo-

ischen Denkens, w1e S1e sıch 1n den katholischen Dogmatıiken insgesamt nıcht VO'  3£ LNeEe finden. Kann nıcht der denkende Christ (sagen WIr sehr verkürzend:) mIit
fundamentalem Halt Aaus solchem kühnen un: ErwesgCcN«CNHN Denken rechten reichen
Gewinn davontragen, hne zuvıel Anfechtung durch dessen Gefährdungen? Er
sollte können. Und sollte Iun Denn ISt dem Wort VO  e} Franz
Overbeck, zeitlebens Theologieprofessor, ohne persönlich noch lauben
das nach (9) als Motto ber der protestantischen Theologie dieses rhunderts
stehen kann: „Anders als durch Verwegenheit 1St Theologie ıcht wıeder
gründen.“ hat seınen „verwegenen“ Beitrag geleistet: durch se1in kritisches
Reterieren. Kern, S
Lai:issez-faire-Pluralismus. Demokratie UN Wirtschaft des WE

wärtıgen Zeitalters. Unter Mitarbeit VO  $ Ben C Zebot, H.- J.
Rüstow rSS. von O Briefis. Gr. Q0 X u 537 Berlin 1966,
Duncker Humblot. 59.60
Der Buchtitel deckt den VO Herausgeber selbst stammenden, weıitaus umfang-

reichsten Beıtrag des Werks ber „Staat un Wirtschaft 1m Zeitalter der Interessen-
verbände“ (1—317); die 1ın sıch durchaus wertvollen Beiträge der reı Mitarbeiter
stehen NUr in losem Zusammenhang mit dem, Ww1e der Herausgeber 1m Vorwort
eigens hervorhebt, 1m Buchtitel ZU) Ausdruck kommenden „Thema“. Man mu{
schon dieses Vorwort gelesen haben, U1l wIıssen, Was mMIt diesem „Laissez-faire-
Pluralismus“ gemeınt 1St und wohin das Ganze zielt daß der eigene Beitrag des
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Herausgebers gesondert hne dieses OrWOTrt ZU); Ganzen verbreitet wiırd, 1St eın
das Verständnis unnötig erschwerender Mangel). Seine These hat der Autor 1n
seiner Begriffsbestimmung des Laissez-taire-Pluralismus versteckt; miıt dieser These
werden viele nıcht einverstanden se1in, denen diese Terminologie tremd iST- SO erzählt
Briets cselhbst 1m Vorwort, „kein geringerer als Prot. Marıtain“ habe, als ıhm
diese These erstmals vOortrug, lebhaft protestiert; nachdem Marıtaıin jedoch eın Ms
VO  3 ıhm C esen habe, se1 völlig einverstanden CWESCNH, oftenbar hat EerSst das
Ms Marıtaıin die Briefssche Terminologie erschlossen. In der heutigen Verbands-
gesellschaft sieht das 1STt se1ne These die tolgerichtige Fortentwicklung des
indiıyvidualistischen Liberalismus des Jahrhunderts Sowohl Liberalismus als auch
Demokratie haben mehrere Stuten durchlaufen (S die Überblicke un: 48/49)Die Demokratie 1St Z Rang einer Weltanschauung sS1ie „Demokratis-
MUus  “ aufgestiegen mit dem Anspruch, ıcht Hr für politische Gemeinwesen,sondern für jede Art VO  en Vergesellschaftung der Vergemeinschaftung verpflichtendsSe1in. Unverändert ber se1 geblieben die ausschliefßliche Selbstnützigkeit, 1Ur
verlagert VO:  w den Individuen den Interessenverbänden, die ach wWw1e VOTr 1LULE
„Gerechtigkeit ‚für uns «« ber keine Verpflichtung auf un keine Verantwortungtür das Gemeinwohl kennen. Hatte der Staat für den individualistischen Libera-
lismus des Jahrhunderts 11LUTLE die Rolle des Nachtwächters spielen, 1St Cr
heute der Apparat, dessen jedes der zahlreichen, innerlichst unverändert libera-
1istisch gebliebenen Kollektiva sıch bemächtigen sucht, die eigenen Interessen

tremde durchzusetzen. Gegen die Bezeichnung „Laissez-faire-Pluralismus“lassen sıch ein1ıge pedantische Einwendungen erheben:;: „UOxymoron“ eignet ıhr der
Vorzug der Eınpraägsamkeıit un propagandıstischer Wirkung. Dıe Analyse, die

1n ebenso geistreichen Ww1e sprachlich glänzenden Formulierungen vorlegt, dürfte
Nur be1 den Betroftenen autf Wiıderspruch stoßen, bei allen Unvoreingenommenendagegen mıindestens 1n den großen Zügen Zustimmung finden

Ganz Anfang (I2 L verwickelt sıch 1n eıne M1 11LUTE terminologischeKontroverse MI1t der christlichen (katholischen) Soziallehre: ın der Sache, 11
mır scheinen; bestehrt keine Meıinungsverschiedenheit. Das Begriftspaar Unıtarısmus-
?_lu;ali_smu_s wırd nıcht 1LLUTr in einem Inn gebraucht; kann INan 1 einen Sınne
Unitarist, 1mM anderen 1iınn Pluralist se1In. versteht Uniıitarısmus oftenbar die
Anerkennung der etzten Uun! verpflichtenden Eıinheıt, die grundgelegt 1St ın der
Personalität des Menschen un dem darın begründeten Anspruch auf Teilhabe
Gemeinwohl des Ganzen ehemals der polis, spater des Staatsvolks, heute (ins-besondere ach „Pacem 1n terrıs“) der Menschheitsfamilie. Dıie se1it dem „Rück-
ZUg des Christentums“ un dem Einbruch der w1e „herrenlose Hunde“ 1n den
Leerraum eingebrochenen sakularisierten Weltanschauungen der „Milchbrüder“
Liberalismus und Sozialısmus) siıch greıftende Ablehnung dieser Einheit un: des
etzten S1Ee tragenden Grundes „Pluralismus“. Dıie katholische Soziallehre
dage versteht, wenn s1e sich den Unıitarısmus un: für den Pluralismus
Nts eidet, beiden anderes: „Unıitarısmus“ den Anspruch des
Staates (was immer das n den heutigen Umständen se1in mag!) auf Allzuständig-ke:  1t, aut die in einer einzıgen Ebene (seıit dem Jahrhundert der Ebene der
Nationalstaaten) zusammengedrängte unıversale Souveränität; ihm stellt die
katholische Soziallehre die Eıgenständigkeit sowohl der regionalen als auch der

und damıttunktionalen Sozialgebilde mI1t iıhren 1im Subsidiarıtätsprinzietzten Endes 1n der ontologischen Personalität des Menschen Inden Eıgen-rechten, die eine Kom etenz-Kompetenz eiıner obersten Instanz (nıcht VOCI -
wechseln mIt Universal ompetenz!) keineswegs ausschliefßt, vıel her s1e ordert.
Mehr als diese Kompetenz-Kompetenz, da{ß die als letzte Garantın des
Gemeimwohls bestellte Instanz, gleichviel, Ww1e Ss1e eißen INAaS, befugt un: 1n der
Lage seın mufß, alle einzelnen und alle Gruppen die Kandare nehmen un: sıe

dem anzuhalten, W as uIn des Gemeinwohls willen erforderlich 1St mehr als das
111 uch Ba der Ja den Totalitarismus ablehnt, nıcht ordern (vielleicht sind
Uniıitarısmus 1mM Sınne der kathol. Soziallehre un: Totalitarismus 11UTL wel
schiedene modi sıgnıfıcandı für eın un dasselbe significatum). speziell der von
der katholischen Soziallehre geforderte funktionale Pluralismus sich 1n Gestalt
eıner ıcht archaistisch, sondern modern verstandenen verwirklichen ließe
der nıcht, 1St eine Sanz andere Frage; scheint 6S bezweifeln. Nur sovjel ISt
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sicher': WeTr diesen Gedanken auf den Raum der Wirtschaft einengt, YST recht, wer

ıh:; kartellistisch mißversteht, verschliefßt sich damıt den Zugang Z Problem.
Vielleicht liegt ber darın uch eine Schwäche der Briefsschen Studie, da{fß

— WIC ] Untertitel des Buches angekündigt seine Überlegungen un: Unter-
suchungen auf den Bereich der Wıirtschaft bzw. deren Verhältnis ZUuU Staat (zum
politischen Leben) beschränkt. Z weitfellos hat der Liberalismus (und uch darın iSt
iıhm der Soz1ialısmus gefolgt) die Wirtschaft 1n einem Ma{iß überbetont, daß Wırt-
schaftsgesellschaft un: Gesamtgesellschaft praktisch 1in eins ZESELZLT wurden ıcht
Ur 1ın Gedanken, sondern weitgehend auch 1n der Wirklichkeit Wenn Nal ber
nıcht blofß beschreiben, sondern Kritik üben will, dart inNnan sıch dann damiıt be-
gnügen, 1n abstracto den Verlust der Transzendenz beklagen; mufß INa  3 dann
nıcht auch in brandmarken, 1n Ww1e ungeheuerlicher Weıse die Wirtschaft
siıch in den Vordergrund gedrängt un: die übrigen Kultursachbereiche den and
geschoben hat?

Staat und Interessenverbände bezeichnet als „Institutionen, die dıe kommu-
tatıve Gerechtigkeit des Marktes durch Eın- der UÜberbauten distributiıver Ge-
rechtigkeıt überhöhen wollen“ (93); un wendet 1€es speziell auf die Sozialpolitik
A bei der „ENTIgSCZCN der kommutatıven Gerechtigkeit des Marktes die
distributive Gerechtigkeit der irgendwie zustandegekommenen gesellschaftlichen
Verteilung“ gehe ıbt wirklich eiıne „kommutatıve Gerechtigkeit des
Marktes“? Die hoch- un: spätscholastischen Autoren, die csehr Kluges ber pretium
1ustum wulsten, iın K  3 Aussagen viel vorsichtiger. Nach ıhnen
sınd die Teilnehmer Markt durch die (Tausch-)Gerechtigkeit yehalten, den freı
siıch bildenden Marktpreıs ıcht durch Einsatz VvVon Ma der anderer, die treıe
Entschliefßung anderer beeinträchtigender Mittel En Täuschung) 208901 eigenen
Vorteil vertälschen. Das besagt ıne (wiıderlegbare!) Rechtsvermutung ZUgunsien
des freı sıch ildenden Marktpreises, ber uch nıcht mehr; der Gedanke eine
ber den Markt siıch vollziehende Verteilung un die Frage ach deren Gerechtig-
keit lag noch SlanzZ außerhalb des damalıgen Gesichtskreises. Markt und Wett-
bewerb sınd rein instrumentalen Charakters; S1€e tordern gerechtes Verhalten, sind
ber völlig unzureli:  end, Gerechtigkeit merwirklichen. Die Interessen-
verbände betont vollkommen zutreftend erstreben „Gerechtigkeit ‚Tür
uns  w ben darum bedarf der übergeordneten Instanz, die siıch Gerechtig-
keit für alle bemüht. In lesen Zusammenhang gehört auch die (staatlıche)
Sozialpolitik. echt verstanden, hat S1e ber nıcht ZU mındesten nıcht
erster Stelle! mMI1t der Verteilung marktgängıger Güter tun, 1St schon Zal
nicht definitione Verteilungspolitik. Wenn 1es bei Elisabeth Liefmann-Keıl, aut
die sıch eruft, scheint, ann deswegen, weıl S1e eine „Ökonomische Theorie
der Sozialpolitik“ schreibt un infolgedessen VO  w} der Sozialpolitik 1Ur den Aus-
schnitt behandeln kann, der einer „ökonomischen Theorie“ fahıg 1St vgl meılne
austührliche Würdigung ihres Buches 1n  n Finanz-Archiv, 119653 ] 346—354).
Dıie gelegentlich anzutreftende Meınung, 1I1Nan könne NUur dadurch gewınnen,
dafß i  - eınem anderen wegnımmt, 1St das SCHAUC Gegenteıl VOoO „sOz1al“:;
richtig gestellt, lautet die „Soziale Fräge: Ww1€e gestalten WIr Zusammen-
leben un Zusammenwirken 5 ß 0605 für u1ls alle beglückender un befriedigender
wırd? teilt leider die 1in (neo-)liberalen reısen herrschende Idiosynkrasie
gegenüber WOortern WwW1e „sOz1al“ un „Wohlfahrtsstaat“. Da das Wort „soz1al“
überstrapaziert wird, sollte INa nıcht ıhm Z Last legen; viel mehr Grund besteht,
dem 1n (neo-)liberalen reisen herrschenden Mifßverständnis der Sozialpolitik, das
Ss1e auf die Ebene der Verteilung herabzieht, mM1t aller Entschiedenheit nNtigeSCN-
zutreten. Zum „Wohlfahrtsstaat“ bringt selbst nıcht 1Ur die talsche, sondern auch
die richtige Sinndeutung: falsch „der Staat als Austeiler VO: Wohltahrt“
als ob Wohlfahrt austeilbar ware; richtig „dafß der Staat seiner selbst willen
Verantwortung für die allgemeine Wohlfahrt auf die Dauer nıcht verneınen kann

ın Wahrheit darf ıcht einmal für den kürzesten Augenblick! An
dieser Stelle erg1ibt siıch der Brückenschlag dem Beıtrag von Bender, „Rechts-

und Sozialstaat“; Rechtsstaat (1m 1nn des 19. Jahrhunderts) „Jedes
privatnützige Verhalten 1St erlaubt, das nıcht ausdrücklich gesetzlich verboten e
Sozialstaat „jedes sozialethisch unverzichtbare Verhalten 1St VO Rechts N
auch geboten“
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Weiß einen Weg, der A US dem Laissez-taire-Pluralismus herausführt? Da{iß
dem funktionalen Pluralismus 1m Sınne der katholischen Soziallehre kein Ver-

Lrauen entgegenbringt, wurde schon angedeutet. Aus reichem Wiıssen schöpfend,berichtet auf mehr als 100 Seıiten —2 ber Versuche, die 1ın verschiedenen
Ländern angestellt worden siınd und noch WCT C iıne Lösung finden (eineıl seiıner Ausführungen scheint allerdings bei der Drucklegung verstellt worden

se1n ; Durcheinander VO römiıschen Zahlen un Großbuchstaben 1im
Inhaltsverzeichnis äßt darauft schließen)

Das kurze Kapıtel „Logik und Dialektik des Laissez-faire-Pluralismus“
S 1St 1ne Analyse des Tatbestands, kein Lösungsvorschlag; das Kapıtel„Von der freien Wıldbahn 1n dıe Sackgasse“s deutet schon durch seiıne
Überschrift die Resignatıon des Autors Begrüßen wird INan, da{iß immerhin
„dıe Revısıon des Gesetzes des Äntritts der Verbände“ 85—31 1Ns Auge faßt,nachdem früher dahın verstanden worden War, mindestens die Gewerkschaften

auch seiner Meınung nach VO  3 allen Verbänden die gewichtigsten se]en
„das Gesetz, nach dem s1e angetreten“”, eın für allemal gebunden. Auch da{fß den
vieltfach sträflich unterschätzten Unternehmer 1n seiner Bedeutung als „Motor
der technıisch-wirtschaftlichen Entwicklung“ un als „Instanz, die Aaus dringendemSelbstinteresse Kosten 1n Schach un: Proportionen halten mufß“, nachdrücklich
herausstellt iınsbes. 269 E 1St dankbar begrüßen. Nur beschränkt ermutigend1St 4as Von ın der Vulgata-Übersetzung zıitlerte (von ıhm irrtümli;ch dem
Psalmisten zugeschriebene) Schriftwort „Deus sanabiıles fecıit natıones“ (Weish R 14),denn „die ‚Heilbarkeit‘ VO  3 Mensch un Gesellschaft kann siıch auch dialektisch
vollziehen, ber die Negatıon, ber radikalen Fehlschlag, der geschichtlich NOL-
wendig se1n INay, ehe die Kräfte der Heilung wırksam werden“ 56)Der Beitrag VO  3 Bender, „Rechtsstaat nd Sozialstaat; 7A15 Dialektik des
heutigen Verfassungsstaats“ 9—  , erläutert 1n ylücklicher VWeıse, W as „sozıaler
Rechtsstaat“ 1M Sınne des Bonner Grundgesetzes 1St.

Der Beıitrag VO  S Zebot, „Inflationskräfte in pluralistischen Marktwirtschaften“
S  > handelt allgemein VO'  3 Geldwertstabilität un Geldentwertung; EerST
der „Abschlufß“ (453 f stellt den Zusammenhang M1t dem Pluralismus her

Die Abhandlung VO:  3 H.-J. Rüstow, 16 Entwicklung der ohn- un Gehalts-
1n der Industriegesellschaft“ —  9 bringt eıne gesellschaftspolitischhochbedeutsame Frage, MI1t der die heutige Nationalökonomie ringt, der Klärungwıeder eın Stück niäher.

Dıiıe drei Beıträge der Mıtarbeiter würden als Einzelschriften ıhr Leserpublikumeichter erreichen: der Verlag sollte ıcht NU: die große Studie VO  3 Briefs, sondern
auch die kleineren Beiträge einzeln den Markt bringen.

V Nell-Breuning, S: - J
Beiträge ZUYT Problematik der parıtätischen Mitbestimmungın der Wirtschaft VO  } Franz Böhm, O Brtets; WolfgangHeintzeler:; Anton Rauscher un: Werner chöllgen, hrsg.un eingeleitet VO  $ fs KI 80 (240 >5 Stuttgart-Degerloch 1967,Seewa

Unter allen Erscheinungen 1im Bereich dessen, W as GOötz Briefs dem Begriffdes Laissez-taire-Pluralismus zusammenta{fßt vgl die vorstehende Buchbesprechung),beunruhigt iıh: nıichts sehr W1€e die 1LECUECTIC Entwicklung des Gewerkschaftswesens.
I: der als einer der allerersten den Gewerkschaften nıcht 1Ur Aufmerksamkeit,
sondern eın hohes Ma{itßt V O]  3 Verständnis entgegengebracht hat un se1it langeminternationalen Ruf als Gewerkschaftstheoretiker genießt, kann INa  3 die Ent-
täuschung nachfühlen, da{fß die Gewerkschaften 1n mancherlei Hınsicht seinen Vor-
stellungen nıcht rechen un seinen Ratschlägen nıcht folgen Das gult Sanzbesonders VO  3 den LSp  deutschen Gewerkschaften, die 1n Sachen der SOgeNANNTLEN Miıt-
bestimmung einen Weg eingeschlagen haben, den mißbilligt. Der Kurztitel
„Mitbestimmung?“ 1St insotern iırreführend, als CS dem Herausgeber nıcht die
Mitbestimmung überhaupt geht, sondern 1Ur die Sonderfrage, ob die Gewerk-
schaften ihr beteiligt seıin ollen, W1€e dies nach dem ın der BR  ar geltendenGeset7z VO D Maı 1951 ber die Mıtbestimmung 1in den Unternehmen des Berg-baus un: der Eısen und Stahl erzeugenden Industrie der Fall 1St un: nach dem
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